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To 
University of Applied Arts Vienna 

Office of Student and Academic Affairs 

Oskar Kokoschka-PI. 2 
A-1010 Vienna 
 
 
 
 
Re: Declaration of consent / Licence to use 
 
 
I hereby grant permission that for university purposes, works, which I created during my stud-
ies at the University of Applied Arts Vienna, as well as my diploma work, may be reproduced 
and published without payment. 

The permissible purposes of the university are determined and limited by the objectives, guid-
ing principles and tasks pursuant to §§ 1-3 University Act 2002 (BGBl I No. 120/2002). In 
particular, the aforementioned works may be employed for public relations activities and the 
like, whereby the name of the artist must always be mentioned. 

This declaration of consent applies to all analogue and digital media and processes, world-
wide and without any time limitations. Purely commercial use is excluded from this declaration 
and requires a special agreement in individual cases. The inclusion of works in university pub-
lications (e.g. periodic presentations by individual institutes or classes, exhibition catalogues, 
etc.) shall not be regarded as commercial use, even if these publications are available from 
bookshops.¹ 

This limited licence benefits the University of Applied Arts and ist legal successors. All other 
rights appertaining to the use of work remain unaffected. 
 
 
 
 
 
………………………………   ……………………………………….. 
Date      Signature 
 
 
 
 
 
Copy passed to the Legal Department; Date …………………… 
 
 
 
 
___________________________  
 
¹ As a rule, such publications do not make a profit. 
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Auszug aus dem Universitätsgesetz 2002 (BGBI INr. 120/ 2002) 
 
Ziele 
§ 1. Die Universitäten sind berufen, der wissenschaftlichen Forschung und Lehre, der Entwicklung und der 

Erschließung der Künste sowie der Lehre der Kunst zu dienen und hiedurch auch verantwortlich zur Lö-
sung der Probleme des Menschen sowie zur gedeihlichen Entwicklung der Gesellschaft und der natürli-
chen Umwelt beizutragen. Universitäten sind Bildungseinrichtungen des öffentlichen Rechts, die in For-
schung und in forschungsgeleiteter akademischer Lehre auf die Hervorbringung neuer wissenschaftlicher 
Erkenntnisse sowie auf die Erschließung neuer Zugänge zu den Künsten ausgerichtet sind. Im gemein-
samen Wirken von Lehrenden und Studierenden wird in einer aufgeklärten Wissensgesellschaft das Stre-
ben nach Bildung und Autonomie des Individuums durch Wissenschaft vollzogen. Die Förderung des 
wissenschaftlichen Nachwuchses geht mit der Erarbeitung von Fähigkeiten und Qualifikationen sowohl 
im Bereich der wissenschaftlichen und künstlerischen Inhalte als auch im Bereich der methodischen Fer-
tigkeiten mit dem Ziel einher, zur Bewältigung der gesellschaftlichen Herausforderungen in einer sich 
wandelnden humanen und geschlechtergerechten Gesellschaft beizutragen. Um den sich ständig wan-
delnden Erfordernissen organisatorisch, studien- und personalrechtlich Rechnung zu tragen, konstituieren 
sich die Universitäten und ihre Organe in größtmöglicher Autonomie und Selbstverwaltung. 

 
Leitende Grundsätze 
§ 2. Die leitenden Grundsätze für die Universitäten bei der Erfüllung ihrer Aufgaben sind: 
1. Freiheit der Wissenschaften und ihrer Lehre (Art. 17 des Staatsgrundgesetzes über die allgemeinen Rechte 

der Staatsbürger, RGBI. Nr. 142/1867) und Freiheit des wissenschaftlichen und des künstlerischen Schaf-
fens, der Vermittlung von Kunst und ihrer Lehre (Art. l 7a des Staatsgrundgesetzes über die allgemeinen 
Rechte der Staatsbürger); 

2. Verbindung von Forschung und Lehre, Verbindung der Entwicklung und Erschließung der Künste und 
ihrer Lehre sowie Verbindung von Wissenschaft und Kunst; 

3. Vielfalt wissenschaftlicher und künstlerischer Theorien, Methoden und Lehrmeinungen; 
4. Lernfreiheit; 
5. Berücksichtigung der Erfordernisse der Berufszugänge; 
6. Mitsprache der Studierenden, insbesondere bei Studienangelegenheiten, bei der Qualitätssicherung der 

Lehre und der Verwendung der Studienbeiträge; 
7. nationale und internationale Mobilität der Studierenden, der Absolventinnen und Absolventen sowie des 

wissenschaftlichen und künstlerischen Universitätspersonals; 
8. Zusammenwirken der Universitätsangehörigen; 
9. Gleichstellung von Frauen und Männern; 
10. soziale Chancengleichheit; 
11. besondere Berücksichtigung der Erfordernisse von behinderten Menschen; 
12. Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit und Zweckmäßigkeit der Gebarung. 
 
Aufgaben 
§ 3. Die Universitäten erfüllen im Rahmen ihres Wirkungsbereichs folgende Aufgaben: 
1. Entwicklung der Wissenschaften (Forschung und Lehre), Entwicklung und Erschließung der Kunst sowie 

Lehre der Kunst; 
2. Bildung durch Wissenschaft und durch die Entwicklung und Erschließung der Künste; 
3. wissenschaftliche, künstlerische, künstlerisch-pädagogische und künstlerisch-wissenschaftliche Berufs-

vorbildung, Qualifizierung für berufliche Tätigkeiten, die eine Anwendung wissenschaftlicher Erkennt-
nisse und Methoden erfordern, sowie Ausbildung der künstlerischen und wissenschaftlichen Fähigkeiten 
bis zur höchsten Stufe; 

4. Heranbildung und Förderung des wissenschaftlichen und künstlerischen Nachwuchses; 
5. Weiterbildung, insbesondere der Absolventinnen und Absolventen von Universitäten; 
6. Koordinierung der wissenschaftlichen Forschung (Entwicklung und Erschließung der Künste) und der 

Lehre innerhalb der Universität; 
7. Unterstützung der nationalen und internationalen Zusammenarbeit im Bereich der wissenschaftlichen 

Forschung und Lehre sowie der Kunst; 
8. Unterstützung der Nutzung und Umsetzung ihrer Forschungsergebnisse in der Praxis und Unterstützung 

der gesellschaftlichen Einbindung von Ergebnissen der Entwicklung und Erschließung der Künste; 
9. Gleichstellung von Frauen und Männern und Frauenförderung; 
10. Pflege der Kontakte zu den Absolventinnen und Absolventen; 
11. Information der Öffentlichkeit über die Erfüllung der Aufgaben der Universitäten. 
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